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CHAMP

BOXAKADEMIE RAVENSBURG E.V.
Olympisch-  Leichtkontakt- & Fitness-Boxen

VEREINSSATZUNG
§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr

1. Der am 01.01.2011 gegründete Verein führt den Namen „CHAMP Boxakademie Ravensburg e.V.“
2. Der Verein hat seinen Sitz in Ravensburg und ist in das Vereinsregister des Amtsgerichts Ravensburg (Registriernummer VR …) eingetragen.

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 Zweck, Aufgaben und Grundsätze

1. Der Vereinszweck ist die Förderung von Boxsport und Boxkultur sowie anderer Sportarten und Kampfkünste. Insbesondere durch:
· Olympisch-, Leichtkontakt- & Fitness-Boxen für Kinder und Jugendliche, Männer und Frauen

· Boxen für Alle als Wettkampf-, Hobby- und Breitensport zur allgemeinen Fitness, Gesundheit und Persönlichkeitsbildung
· ein vielseitiges Sport- und Trainingsangebot mit regelmäßigen Kursen sowie die qualifizierte Anleitung des Trainings von erfahrenen, lizenzierten, neben- und hauptberuflichen Trainern
· Ausbildung und Fortbildung von Sportlehrer und Trainer/innen im Fitness- und Leichtkontakt-Boxen (Light-Contact Boxing, boxe éducative)
-     Leichtkontakt-Boxen als Schulsport und Box-Workshops in der Jugendhilfe als Gewalt-präventions- und Anti-Aggressions-Training sowie für Integration und Selbstvertrauen
-     die Anmietung und Unterhaltung der dafür notwendigen Sporträume sowie die Bereitstellung von Sport- und Übungsgeräten
-     die Teilnahme an Wettkämpfen/Meisterschaften und die Ausrichtung von Veranstaltungen im Olympisch-Boxen sowie die Organisation von sportlich-kulturellen Boxevents/Boxgalas 

2. Der Verein setzt sich zur Aufgabe, nach dem Grundsatz der Freiwilligkeit und dem Olympischen Geist verpflichtet, unter Ausschluss von parteipolitischen, rassistischen und konfessionellen Motiven, der Gesundheit der Allgemeinheit und der freien Entfaltung der Persönlichkeit, insbesondere der Jugend, zu dienen.

3. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts "steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

4. Mittel des Vereins werden nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet, in erster Linie für den täglichen Trainingsbetrieb (Miete, Trainerhonorare), Verbandsbeiträge und soweit möglich für Wettkampf- und Veranstaltungsaktivitäten. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins, bei Ausscheiden oder bei Auflösung des Vereins weder entrichtete Beiträge zurück, noch haben sie irgendeinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

6. Die Zahl der Mitglieder sowie die Dauer des Bestehens des Vereins sind unbegrenzt.

7. Eine Auflösung des Vereins ist nur nach Maßgabe dieser Satzung möglich (siehe § 15).

§ 3 Mitgliedschaft

1. Der Verein besteht aus

· den aktiven Mitgliedern (natürliche Personen) und

· den fördernden Mitgliedern

      Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werden, die dem Verein

      angehören und ihn unterstützen will, ohne sich in ihm sportlich zu betätigen.
2. Der Verein strebt die Mitgliedschaft im WLSB an und will diese Mitgliedschaft beibehalten. Der Verein und seine Mitglieder anerkennen als für sich verbindlich die Satzungsbestimmungen und Ordnungen des WLSB und seiner Fachverbände, deren Sportarten im Verein betrieben werden.

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft und Mitgliedsbeiträge

1. Die Aufnahme eines aktiven oder fördernden Mitglieds erfolgt durch einen schriftlichen Antrag des Vereins. Der Aufnahmeantrag von Minderjährigen bedarf der Unterschrift eines Erziehungsberechtigten.

2. Der Beitritt zum Verein ist wirksam, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten durch ein Vorstandsmitglied schriftlich abgelehnt wird. Die Ablehnung muss nicht begründet werden.

3. Die Mitgliedschaft beginnt mit der Bestätigung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand.

4. Personen bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres gelten als Kinder, bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres als Jugendliche, ab Vollendung des 18. Lebensjahres als Erwachsene.

5. Es ist ein Mitgliedsbeitrag zu leisten. Die aktiven Mitglieder entrichten dem Verein für das Trainingsangebot und die Nutzung der Trainingsräume einen monatlichen Mitgliedsbeitrag.   Er wird durch Lastschrift eingezogen. Fördernde Mitglieder entrichten freiwillig Beiträge bzw. Spenden. Die Einzelheiten regelt die Beitragsordnung, die vom Vorstand beschlossen wird. 
§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft

1. Die Mitgliedschaft endet durch Austritt oder Ausschluss.

2. Der Austritt eines Mitglieds erfolgt durch schriftliche Erklärung an den Verein. Die Laufzeiten, Kündigungsfristen und Stilllegungen der Mitgliedschaft werden in den Aufnahmeanträgen näher geregelt. Die Aufnahmeanträge werden vom Vorstand erstellt. 

3. Der Ausschluss eines Mitglieds kann durch den Vorstand beschlossen werden, insbesondere wenn ein Mitglied

· die Bestimmungen der Satzung, die Ordnungen, Einrichtungen, das Ansehen oder die Interessen des Vereins verletzt

· die Anordnungen oder Beschlüsse der Vereinsorgane nicht befolgt

· mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrags im Rückstand ist und trotz Zahlungserinnerung seiner Verpflichtung nicht nachkommt.

4. Die Mitgliedschaft endet bei Tod automatisch.

§ 6 Geld- und Sachspenden, Dienstleistungen

Alle natürlichen und juristischen Personen sowie fördernde und aktive Mitglieder können den Verein freiwillig mit Geld- und Sachspenden oder Dienstleistungen unterstützen. Sie sind vom Vorstand anzunehmen.

§ 7 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die aktiven Mitglieder haben das Recht, gemäß Trainingsplan am Training teilzunehmen und die Trainingsräume zu nutzen.

2. Darüber hinaus kann jedes aktive Mitglied nach vollendetem 16. Lebensjahr an der Willens-bildung im Verein durch Ausübung des Antrags-, Diskussions- und Stimmrechts teilnehmen. Fördernde Mitglieder haben kein Stimmrecht.
3. Alle Mitglieder sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten die Interessen, das Ansehen und den Zweck des Vereins fördern.

4. Für die Mitglieder sind diese Satzung und die Ordnungen des Vereins verbindlich. Sie sind angehalten, mit Einrichtung und Ausstattung der Räumlichkeiten sorgsam umzugehen.
§ 8 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

-  die Mitgliederversammlung

-  der Vorstand
§ 9 Ordentliche Mitgliederversammlung

1. Eine ordentliche Mitgliederversammlung wird jährlich möglichst in der ersten Hälfte des nach-folgenden Geschäftsjahres durchgeführt.

2. Die Mitgliederversammlung ist von einem Vorstandsmitglied unter Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Bekanntgabe der Tagungsordnungspunkte schriftlich einzuberufen.

3. Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben: 

· Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstands

· Entgegennahme des Berichts der Kassenprüfer/innen

· Entlastung des Vorstands

· Wahl des Vorstands

· Wahl der Kassenprüfer/Innen

· Beschlussfassung über Änderungen des Vereinszwecks, Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins

4. Anträge zur Mitgliederversammlung können vom Vorstand und jedem aktiven Mitglied gestellt werden. Sie müssen spätestens 7 Tage vor der Mitgliederversammlung schriftlich mit Begründung beim Vorstand eingereicht werden. Später eingereichte so genannte Dringlichkeitsanträge werden beraten, wenn die einfache Mehrheit der anwesenden, stimmberechtigten Mitglieder der Aufnahme des Antrages in die Tagesordnung zu stimmen.

5. Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. Die Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Die Wahl des Vorstands, Änderungen des Vereinszwecks, Satzungsänderungen und die Auflösung des Vereins bedürfen einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder.

6. Über jede Mitgliederversammlung wird ein Protokoll geführt, das von einem Vorstandsmitglied zu unterzeichnen ist.

7. Für die weiteren Förmlichkeiten des Ablaufs und der Beschlussfassung gelten die allgemeinen Rechtsvorschriften.

§ 10 Außerordentliche Mitgliederversammlung

Der Vorstand kann eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen. Hierzu ist er ver-pflichtet, wenn dies
· das Interesse des Vereins erfordert, oder wenn

· dies von einem Viertel aller stimmberechtigten Vereinsmitglieder unter Angabe des Zwecks und des Grundes gegenüber dem Vorstand schriftlich verlangt wird. 

§ 11 Der Vorstand

1. Der Vorstand im Sinne § 26 Bürgerliches Gesetzbuch ist der 1. Vorstand (Geschäftsführer) und der 2. Vorstand (Stellvertreter). Beide Vorstände sind einzeln vertretungsberechtigt.
2. Der 1. Vorstand erledigt die laufenden Vereinsangelegenheiten. Insbesondere obliegen ihm die Geschäftsführung und die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er ist für alle Aufgaben zuständig, die nicht durch diese Satzung einem anderen Vereinsorgan zugewiesen sind.
3. Der Vorstand ist berechtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die vom Finanzamt oder Registergericht gefordert werden, selbständig zu beschließen.
4. Der Vorstand wird von der ordentlichen Mitgliederversammlung gewählt. Er bleibt bis zur satzungsgemäßen Neuwahl im Amt. Wählbar sind nur volljährige Vereinsmitglieder. Neu-wahlen zum Vorstand finden turnusgemäß alle 5 Jahre und bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitglieds statt. Ebenso, wenn dies von mindestens einem Viertel der stimmberech-tigten Mitglieder beantragt wird. Dieser Antrag muss dem Vorstand 7 Tage vor einer Mitgliederversammlung schriftlich eingereicht werden. Bleibt durch vorzeitiges Ausscheiden nur ein Vorstandsmitglied zurück, beruft das verbliebene Vorstandsmitglied kommissarisch bis zur nächsten Mitgliederversammlung ein neues Mitglied.
§ 12 Abteilungen

1. Für neue Sportarten im Verein, kann der Vorstand Abteilungen gründen.

2. Eine Abteilung wird durch TrainerInnen geleitet. Sie gewährleisten ein regelmäßiges Training. Bei Bedarf werden ihnen feste Aufgaben übertragen.

3. Die TrainerInnen werden vom Vorstand berufen. Sie dürfen keine rechtsgeschäftlichen Ver-pflichtungen eingehen. 

§ 13 Kassenprüfung

1. Die Kassenprüfer/innen werden jeweils für ein Geschäftsjahr gewählt. Sie prüfen die Kasse, Konten und Geldanlagen des Vereins einschließlich der Buchführung und Belege unterm Jahr, spätestens nach Ablauf eines Geschäftsjahres sachlich und rechnerisch. Der/die Kassen-prüfer/in legt der Mitgliederversammlung einen Bericht vor.

2. Bei Mängeln unterrichten die Kassenprüfer/innen unverzüglich den Vorstand.

3. Bei ordnungsgemäßer Führung der Kassengeschäfte beantragen die Kassenprüfer in der Mitgliederversammlung die Entlastung des Vorstands.

§ 14 Auflösung des Vereins

1. Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, bei deren Einberufung die Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins den Mitgliedern angekündigt ist.

2. Die Einberufung einer solchen Mitgliederversammlung erfolgt, wenn sie

· der Vorstand einstimmig beschließt oder

· von über 50 % der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins schriftlich gefordert wird.

3. Die Auflösung des Vereins kann nur mit einer Zweidrittelmehrheit der erschienenen Mitglieder beschlossen werden. Die Abstimmung ist namentlich vorzunehmen.

4. Für den Fall der Auflösung des Vereins, bestellt die Mitgliederversammlung zwei Liquidatoren, die die Geschäfte des Vereins abzuwickeln haben.

5. Bei Auflösung des Vereins oder Wegfall des bisherigen Zwecks fällt das Vermögen des Vereins an die Stadt Ravensburg oder deren Rechtsnachfolger, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige Zwecke zur Förderung des Sports verwenden dürfen.

§ 15 Inkrafttreten

Die Erstfassung dieser Satzung wurde auf der Gründungsversammlung am 01.01.2011 beschlossen. Sie tritt mit ihrer Eintragung ins Vereinsregister offiziell in Kraft.
Die Gründer/innen der CHAMP Boxakademie Ravensburg e.V.:
Jürgen Hauser
*
Jürgen Frankenhauser-Erlitz

*
Olaf Peisker


Corinna Hauser
*
Dagmar Horke
*
Susanne Frankenhauser
Mathias Neff
*
    Tanja + Alexander Walter

*
Gökhan Can 
Stefan Berzewske
*
Bernhard Gögler
*
Laszlo Kalauz

Mario Costa
*
     Max Gwinn + Albert Buri

*
Robert Beck

Thomas Rittmeyer
*         Sergio Schneider
* 
Wolfgang + Michael Koll
 









